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Abschrift 

Art. 84 Elfershausen 

   -26-  

 

    Hierzu eine Steuergeb¿hrmarke zu sechs Mark kassiert 

     Melsungen, den dritten April 1888 

      Kºnigliches Steuer- Amt 

    (L.S.)   gez. Kr¿ger 

    Auf Grund der d  f   ten  Tabelle vom 19/21. Juni 

    1889       8 eine und eine
/halbe

   Mark in Marken nach- 

    kassiert. 

     Melsungen, den 6. September 1889 

      Kºnigliches Steuer- Amt 

    (L.S.)   gez. Kr¿ger 

 

     Uebergabs- Vertrag 

   zwischen, 

    dem Landwirt Georg Xxxxx,  Andreas Sohn und 

    dessen Ehefrau Martha Elisabeth geb. Schmoll zu Elfers- 

    hausen als Uebergeber einer- und 

    deren Sohn Landwirt Heinrich Xxxxx daselbst, als 

    Uebernehmer andererseits ist heute der nachstehen- 

de ¦bergabsvertrag abgeschlossen worden. 

   Ä 1 

Es ¿bergeben die zu 1 Genannten, ihren zu 2 

 

An  

die Witwe des Landwirts 

Heinrich Xxxxx 

in  

Elfershausen 



 

 

 

 

 

 

 

 

    genannten Sohn Heinrich Xxxxxx, das ihnen zuge- 

    hºrige in den anl. Steuerbuchsausz¿gen nªher bezeich- 

    nete, in den Gemarkungen Elfershausen, Malsfeld + 

    Obermelsungen belegene Grundvermºgen nebst allem 

    was in den mitverkauften Gebªulichkeiten erdwand= 

    band= mauer= nied= und nagelfest ist, nebst vor- 

    handenem Vieh, Schiff + Geschirr und dem sich in der  

    Wohnstube befindlichem Mobiliar mit Ausnahme von 

    2 Betten um und f¿r die Ansatzsumme von 

    12 000 M sage: zwºltausend Mark unter folgenden  

    weiteren Bedingungen und Bestimmungen. 

       Ä 2.  

F¿r die katastriete GrºÇe, Lage und Beschaffen- 

heit der Grundst¿cke wird von den ¦bernehmern 

Gewªhr nicht geleistet. 

   Ä 3. 

Der Ansatzpreis wird wie folgt berichtigt: 

1) Uebernehmer ¿bernimmt die auf den Immo- 

bilien haftende hypothekarische Schuld von 2 400 M. 

an den Privatier Frºhlich in Melsungen. 
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                    2. hat derselbe an seine Geschwister Luise und 

Anna Catharina Xxxxx je 1950 M. = 3900 M. 

Erbgelder zu zahlen. Es sind diese Erbgelder vom 1. 

Juli 1888 ab mit 4 % per Anno zu verzinsen 

und nach vorausgegangener dreimonatlichen 

K¿ndigung zuzahlen. 

3. der ¦bernehmer zahlt an Klipper refg. Hand- 

scheinschulden der ¦bergeber den Betrag von 

3750 M. 

4. den Restbetrag von 1950 behªlt ¦bernehmer  

als seine Erbportion. 

  Ä 4. 

Ferner behalten sich ¦bergeber folgenden lebens- 

lªnglichen Einsitz und Auszug vor und zwar: 

A. zum Einsitz 

1, die Stube ¿ber der Wohnstube nebst Kam- 

mer  und das Recht sich in der Wohnstube 

aufhalten zu d¿rfen und darin zu schlafen. 

2, den Mitgebrauch des Schornkessels, des Sparherdes 

und des Kachelofens. 
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3, den nºtigen Platz im Keller und auf dem 

Boden 

4, das Recht den Flachs in der Scheune auf der  

Maschine zu bereiten zu d¿rfen. ¦bernehmer  

hat auch alle zum Einheimsen und Zubereiten des 

Flachses nºtigen Fuhren zu leisten und zwar selbst- 

verstªndlich unentgeltlich. 

5, das Recht im s.g. Bleichgarten sªmtliche Wªsche 

zeug bleichen zu d¿rfen. 

B. zum Auszug 

1.)   freie Wªsche 

2.)   jªhrlich  3 Viertel Korn a 300 schwer 

3.)    ǌ 3      ǌ    Weizen a 314 ǌ     ǌ    

4.)    ǌ 6 Metzen Samen 

5.)    ǌ 1 Viertel Hafer 

6.)    ǌ 1     ǌ       Gerste 

7.)    ǌ 8 Metze Bohnen 

8.)    ǌ 4     ǌ      Erbsen 

9.)    ǌ 1     ǌ      Linsen 

10.)    ǌ 20 Sack Kartoffeln + zwar gute EÇkartoffeln 
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11.)   jªhrlich im Winter ein fettes Schwein im Gewicht 

   von 80 oder 75 M. bar nach Wahl der ¦bergeber, 

   sowie zur Kirchmesse 10  gutes Schweinefleisch, 

12.)   im Herbst jeden Jahres 4 Gªnse nebst den Federn vom 

   ganzen Jahr, 

13.)   den vollstªndigen Nutzen von einer von den 

   ¦bergebern auszusuchenden Kuh, d. h. incl. Lei= 

   besfrucht. ¦bernehmer ist verpflichtet dieselbe frei 

   und gut zu f¿ttern und event. auch melken zu 

   lassen, wenn ¦bergeber verhindert oder nicht im  

   Stande sind, dies tun zu kºnnen. Statt dieses Nutzens 

   kºnnen auch die ¦bergeber tªglich 6 Schoppen gute  

   Milch verlangen. 

14.)   jªhrlich sechs Steige gute H¿hnereier. 

15.)   den nºtigen Bedarf an Kraut und R¿ben 

16.)   den 4. Teil von allem gerndet werdenden 

   Obstes, 

17.)   den 4. Teil vom Gem¿segarten 

18.)   freien Brand zu allen Bed¿rfnissen 

19.)   ¦bernehmer hat f¿r die ¦bergeber jªhrlich 6 Metze 

 

 

 


